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EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
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BRF Bundesgesetz über Radio und Fernsehen

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
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CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

EOS Energie de l’ouest-suisse
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
AIEP Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-

télévision
OFCOM Office fédéral de la communication
DFI Département fédéral de l'intérieur
SSR Société suisse de radiodiffusion
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
OFP Office fédéral de la police
USJ Union suisse des journalistes
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
RTS Radio Télévision Suisse
DFTCE Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
SVJ Fédération suisse des journalistes
VPM Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis
CEP Commission d'enquête parlementaire
ACS Automobile Club de Suisse
TCS Touring Club Suisse
TSR Télévision Suisse Romande
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (institut de
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LAA Loi fédérale sur l'assurance-accidents
RSI Radiotelevisione Svizzera (Radio et télévision en Suisse italienne)
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population et des sports (DDPS)

LRT Loi fédérale sur la radio et la télévision

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die vorberatende Kommission des Ständerats begann mit der Beratung des im Vorjahr
vom Bundesrat vorgelegten Datenschutzgesetzes. Sie beschnitt dabei die Kompetenzen
sowohl des Datenschutzbeauftragten als auch der eidgenössischen Kommission für
Datenschutz. Beide sollen nicht selbständig aktiv werden, sondern lediglich die
Funktion einer Ombudsstelle resp. einer Rekursinstanz im Verwaltungsverfahren
einnehmen. Andererseits führten die Erkenntnisse der parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) dazu, dass sich die Kommission auch mit
Datenschutzfragen in den im Bundesratsentwurf weitgehend ausgeklammerten
Bereichen Staatsschutz und militärische Sicherheit befasste. Zu den Kritikern des
Gesetzesentwurfs gesellten sich neu auch die Medien. In einem gemeinsamen
Schreiben an die Ständeratskommission warnten der Zeitungsverlegerverband und die
SRG vor allzu restriktiven Bestimmungen über Datensammlungen, da diese die
Recherchiertätigkeit der Medienschaffenden massiv behindern könnten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1989
HANS HIRTER

Grundrechte

Die Ständekammer trat auf das im Vorjahr vom Nationalrat im Eilverfahren, d.h. ohne
Konsultation des Bundesrates beschlossene Gesetz zur Schaffung einer Ombudsstelle
gegen Rassismus nicht ein. Sie forderte aber den Bundesrat mit einem Postulat (Po.
93.3041) auf, die Einrichtung einer derartigen Stelle zu überprüfen. Der Nationalrat
forderte daraufhin die Schaffung einer Ombudsstelle mit einer Motion, was die kleine
Kammer freilich mit dem Argument ablehnte, dass zuerst die Notwendigkeit und die
Funktion einer derartigen Institution abzuklären seien. 2

MOTION
DATUM: 14.06.1993
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Die Staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Parlamentskammern möchten die
Totalrevision der Bundesverfassung nutzen, um auch die Beziehungen zwischen
Regierung und Parlament teilweise neu zu ordnen. Ihr am 6. März verabschiedeter
Zusatzbericht schlägt gewisse Kompetenzverschiebungen zugunsten der
Bundesversammlung sowie einige Neuerungen bei der Organisation der
parlamentarischen Arbeit vor. Die wohl bedeutendste der beantragten
Kompetenzverschiebungen betrifft die Aussenpolitik. Hier soll in Zukunft nicht mehr
die Regierung, sondern das Parlament die wichtigen Zielsetzungen beschliessen. Im
weiteren soll die bereits bestehende Praxis, dass das Parlament über wichtige
Bundesprojekte entscheiden und bei der allgemeinen politischen Planung mitwirken
kann, verfassungsmässig abgesichert werden. Mehr Mitwirkungsrechte sieht der
Entwurf auch beim Erlass von Verordnungen vor. Das Parlament soll das Recht
erhalten, das vom Bundesrat dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich vorzugeben.
Verordnungen, die sich nicht auf Gesetze, sondern direkt auf den Verfassungsauftrag
(Schutz der Landesinteressen sowie der inneren und äusseren Sicherheit) stützen,
müssten gemäss Kommissionsentwurf nachträglich vom Parlament genehmigt werden.
Als weitere Neuerung schlugen die Kommissionen vor, die in den beiden Räten nicht
gleich gehandhabte Anwendung der verbindlichen Aufträge an den Bundesrat in der
Form von Motionen zu klären. Bisher hatte der Bundesrat oft Motionen aus formellen
Gründen als sogenannt unechte Motionen bekämpft, weil sie seine eigenen oder an ihn
delegierte Kompetenzbereiche betrafen. Der Ständerat hatte für diese Fälle 1986
anstelle der Motion das Instrument der Empfehlung eingeführt, sich in der Praxis
allerdings nicht immer daran gehalten. Neu soll nun – als Alternative oder als Ergänzung
zur Motion – das neue Instrument des Auftrags geschaffen werden. Für den
Kompetenzbereich des Parlaments wäre ein derartiger Auftrag wie die bisherigen
Motionen verbindlich; für den Kompetenzbereich der Regierung oder an sie delegierte
Bereiche käme ihm der Charakter einer Richtlinie zu. Für Leistungsaufträge im Rahmen
der Verwaltungsführung nach den Prinzipien des NPM hat das Parlament diese
Neuerung im Berichtsjahr bereits eingeführt.

BERICHT
DATUM: 06.03.1997
HANS HIRTER
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Im Bereich der Parlamentsorganisation sieht der Entwurf vor, dass die Ratspräsidien
durch die Wahl eines zweiten Vizepräsidenten gestärkt, und die Parlamentsdienste
vollständig, das heisst auch administrativ, der Bundesversammlung unterstellt werden.
Die parlamentarischen Kommissionen sollen aufgewertet werden, indem ihnen gewisse
Entscheidkompetenzen übertragen werden. Gedacht wird dabei an Beschlüsse im
Zusammenhang mit der administrativen Parlamentsorganisation, aber auch der
parlamentarischen Oberaufsicht (z.B. Genehmigung des Geschäftsberichtes), hingegen
nicht an die Gesetzgebung.

Schliesslich nahm der Vorschlag der SPK auch zwei alte Anliegen auf: Erstens sollen die
Wählbarkeitskriterien für die Bundesversammlung flexibler und für beide Räte gleich
gestaltet werden. In Zukunft soll nur noch Personen, die an den
Entscheidungsprozessen der Regierung beteiligt sind, die Ausübung eines
Parlamentsmandats verwehrt sein. Die generelle Inkompatibilität eines
Nationalratsmandats mit einer Bundesbeamtenstelle – und auch mit einem geistlichen
Amt – würde damit aufgehoben. Zweitens möchte die Reform eine Ombudsstelle für
den Verkehr der Bürger mit der Verwaltung schaffen. Ein entsprechender Vorstoss war
1994 vom Nationalrat als überflüssig abgelehnt worden. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Lärmschutz

La Société suisse pour la protection du milieu vital, dans le cadre de l'intensification de
sa politique de lutte contre le bruit, proposa l'établissement d'un ombudsmann suisse
pour le bruit. Celui-ci aurait pour tâche de renseigner le public au sujet des atteintes
sonores et de lui montrer comment on peut s'en préserver. Son but serait de
sensibiliser la population à ce problème. La Société déclare à l'appui de sa proposition
que les normes de bruit étaient souvent dépassées et qu'une grande partie du peuple
était soumis sans défense à cette intensification. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.1979
GISÈLE ORY

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Die berufliche Vorsorge erhielt eine privatrechtlich organisierte Ombudsstelle. Diese
soll den Versicherten als neutrale Einrichtung beratend zur Seite stehen. Da sie einen
gesamtschweizerischen Charakter hat, wird sie der Aufsicht des EDI unterstehen. 5

ANDERES
DATUM: 01.01.1997
MARIANNE BENTELI

Unfallversicherung

Vor 30 Jahren rief der Schweizerische Versicherungsverband die Stiftung „Ombudsman
der Privatversicherung“ ins Leben. Diese Anlaufstelle befasste sich bisher nur mit Fällen
aus der Privatversicherung, wodurch die obligatorische Unfallversicherung
ausgenommen blieb. Diese Lücke wurde nun geschlossen. Die Suva als grösster
öffentlich-rechtlicher Unfallversicherer trat der Stiftung bei, womit auch UVG-
Versicherte die Möglichkeit erhalten, die Dienste der Ombudsstelle in Anspruch zu
nehmen. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2002
MARIANNE BENTELI
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Andreas Thiels Interpretation des Korans als "einziger Aufruf zur Gewalt" sowie seine
Darstellung Mohammeds als Sklaventreiber, Kinderschänder und Massenmörder, die der
Politsatiriker im November in einem mehrseitigen Beitrag in der Weltwoche verbreitete,
hatten eine Einladung zur Sendung "Schawinski" zur Folge. Ab Beginn der 30-minütigen
Sendung, die jegliche Sachlichkeit vermissen liess, provozierten sich Gast und
Moderator Roger Schawinski im Akkord, wobei die anfänglichen Sticheleien rasch in
gegenseitige respektlose Beschimpfungen gipfelten. "Am Tiefpunkt der Islamdebatte"
konstatierte die Basler Zeitung; "Zwei Gockel erklären die Welt" titelte die Berner
Zeitung. Der Schlagabtausch wurde dennoch - oder höchstwahrscheinlich gerade
deswegen - zum Online-Phänomen: Kein SRG-Video wurde in kürzester Zeit so oft
angewählt wie der "skurrile Showdown" (Der Bund) mit über 500'000 Klicks nach nur
wenigen Tagen. Über 150 Beanstandungen gingen im Anschluss der Sendung an die
SRG-Ombudsstelle ein, was einem Spitzenwert entsprach: Nur die Berichterstattung
der "Rundschau" über den Kampfjet Gripen im April 2014 führte mit 110 Eingaben zu
ähnlich vielen Beschwerden. Die Grossmehrheit der Beschwerden richteten sich gegen
Schawinskis "respektlose" Interviewführung. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.2014
MARLÈNE GERBER

Vollkommen missraten sei das Gespräch zwischen Roger Schawinski und Andreas Thiel
in der Sendung "Schawinski" vom Dezember 2014, rügte der Ombudsmann Achille
Casanova in einer schriftlichen Stellungnahme. Eine Diskussion von Thiels These, der
Islam sei ein "einziger Aufruf zur Gewalt", habe nicht stattgefunden, womit das
Sachgerechtigkeitsgebot mehrfach verletzt worden sei. Stattdessen habe der Gastgeber
den Geladenen beleidigt oder unterbrochen und Letzterer habe die Antwort auf die an
ihn gerichteten Fragen verweigert oder nur mit Gegenfragen geantwortet. Als
"gravierende Fehlleistung" bezeichnete der Ombudsmann, dass Schawinski ein in der
Berner Zeitung abgedrucktes Zitat von Thiel aus dem Kontext gerissen habe, wodurch
der Eindruck entstanden sei, Thiel bezeichne die Muslime als "zwischen Neandertaler
und Homo sapiens steckengeblieben". Diese Aussage Thiels habe sich aber nicht auf die
Muslime generell bezogen, sondern darauf, wie sie unseren hiesigen Humor verstehen
würden. Das SRF nahm die Kritik des Ombudsmanns zur Kenntnis, teilte sie aber nicht
vollständig. Das Schweizer Fernsehen erachte das Gespräch als misslungen und
bedaure dies; man habe das umstrittene Zitat im Kontext des BZ-Interviews jedoch
durchaus als auf das generelle Wesen der Muslime bezogen deuten können. Dabei
zitierte das SRF zur Verdeutlichung der eigenen Position eine andere Passage aus Thiels
Interview in der BZ, wo dieser über seine muslimischen Gastgeber in Kashmir folgende
Aussage machte: "Die sind alle gehirngewaschen und haben einen an der Waffel." 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.01.2015
MARLÈNE GERBER

Medien

Radio und Fernsehen

In einzelnen Fällen reagierten die SRG und viele Medienschaffende empfindlich aus
Furcht vor Übergriffen des Staates. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats
prüfte die Aufsicht des Bundes über die SRG und kam zum Schluss, dass diese im
administrativen und finanziellen Bereich verstärkt werden sollte. Obwohl die
Kommission ausdrücklich festhielt, dass sie kein Staatsfernsehen anstrebe, wurde sie
einer solchen Tendenz verschiedentlich beschuldigt, zumal der Kommissionsbericht
auch Auswirkungen auf die bevorstehende Anpassung der SRG-Konzession haben
könnte. Sodann veranlasste die unsachgemässe Kürzung eines Fernsehinterviews mit
dem damaligen iranischen Vizepremierminister Entezam den Bundesrat zur Einleitung
einer Untersuchung, obschon der Fehler sofort eingestanden und korrigiert wurde.
Insbesondere der Vorwurf, dass das Interview überhaupt inopportun gewesen sei und
die äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet habe, sowie die Forderung nach einer
wirksameren Überwachung von Konzeption, Realisation und Ausstrahlung von
Informationssendungen stiess auf vehemente Pressekritik, wobei sich vor allem die
welsche Presse für die Informationsfreiheit einsetzte. Gegen eine weitere vom EVED
registrierte Konzessionsverletzung am Westschweizer Fernsehen erhob die
Generaldirektion SRG Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Andere
Beschwerden gegen Radio- und Fernsehsendungen wurden abgewiesen, wobei das

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1979
CHRISTIAN MOSER
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Unbehagen über die SRG-internen Beschwerdeinstanzen bestehen blieb. Um die
Entscheide des EVED in Beschwerdesachen breiter abzustützen, verfügte Bundesrat
Ritschard im Sommer die Einsetzung einer fünfköpfigen verwaltungsunabhängigen
Beschwerdeinstanz, die als beratendes Organ seines Departements fungieren soll. Zu
ihrem Präsidenten wurde der Publizist Oskar Reck gewählt. Die Schaffung einer SRG-
externen unabhängigen Beschwerdeinstanz forderte in der Dezembersession eine
Motion von Ständerat Guntern (cvp, VS), die überwiesen wurde. 9

Der Bereich Radio und Fernsehen steht in Erwartung einer gesetzlichen Regelung, die
dem freien Wettbewerb privater Anbieter ein weites Feld öffnen will. Diejenigen
Stimmen, die die Erweiterung des Medienangebots mit einer Diskussion um dessen
gesellschaftlichen Nutzen verbinden möchten, sehen sich je länger desto mehr zu
Kompromissen und zur Akzeptierung der neùen Gegebenheiten gezwungen. Die Serie
präjudizierender Einzelentscheide ging zwar auch im Jahre 1986 weiter, auf der andern
Seite blieben bedeutende Entscheide wegen der bevorstehenden gesetzlichen
Regelung in der Schwebe. Um so mehr Bedeutung erlangten deshalb Stellungnahmen
von neuformierten Medienlobbies.

Das kurz vor der Sommerpause zur Vernehmlassung vorgelegte Bundesgesetz über
Radio und Fernsehen (BRF) soll ein offenes und flexibles Rahmengesetz werden, das
der raschen Entwicklung der Medien Rechnung tragen kann. Es steht in engem
Zusammenhang mit dem gleichzeitig vorgelegten Entwurf zu einem neuen
Fernmeldegesetz. Das BRF postuliert ein Dreiebenenmodell. Im lokalen und regionalen
Bereich soll freier Wettbewerb herrschen, wobei die bisherige Beschränkung des
Wirkungsbereichs auf einen zehn Kilometer-Radius zugunsten einer weiter gefassten
Limitierung auf Gebiete, die kulturell und wirtschaftlich eine Einheit bilden, wegfallen
wird. Vorgesehen ist im weitern die Möglichkeit der Einspeisung von Programmen in
Kabelnetze, die nicht im festgelegten Versorgungsgebiet des Senders liegen. Auf der
sprachregionalen/nationalen Ebene soll die SRG ihre Sonderstellung und die Priorität
bei den Gebühren beibehalten. Sie hätte dafür weiterhin einen umfassenden
Leistungsauftrag zu erfüllen, der den regionalen Sendern nicht aufgebürdet wird. Die
Möglichkeit eines Konkurrenznetzes zur SRG soll nicht ausgeschlossen werden, wobei in
diesem Falle die Bundesversammlung über die Sendeerlaubnis beschliessen müsste.
Die internationale Ebene (Satellitenfernsehen) wird der Regelung durch die Marktkräfte
und die Verfügbarkeit von Frequenzen und Verbreitungsmitteln überlassen. Dieser
Bereich soll bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes durch einen
allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss, der 1986 bereits von einer
Ständeratskommission beraten wurde, vorzeitig geregelt werden. Der
Vemehmlassungsentwurf zum BRF sieht Werbefinanzierung auf breiter Front inklusive
SRG-Radiowerbung vor. Dabei soll Werbung entweder vom Programm getrennt bleiben
oder entsprechend einer Variante in begrenztem Masse auch mit diesem vermengt
werden. Als neue Werbeform ist die Zulassung von Sponsoring vorgesehen, wobei nur
politische Sendungen von dieser Finanzierungsmöglichkeit ausgeschlossen sind. Die
SRG soll generell die Priorität bei den Gebühren beibehalten; ein Gebührensplitting
zugunsten notleidender Lokalsender ist jedoch nicht ausgeschlossen. Davon könnten
diejenigen Stationen profitieren, in deren Versorgungsgebiet kein ausreichendes
Finanzierungspotential vorhanden ist. Ebenfalls sollen für diese Fälle subsidiäre
Finanzhilfen des Bundes möglich werden. Der BRF-Entwurf sieht im weitern die
Verankerung der Unabhängigen Beschwerdeinstanz in einem Spezialgesetz vor und
lässt die Möglichkeit zur Schaffung eines Bundesamtes für Medienwesen offen.
Konzessionserteilungen, die Aufstellung von Frequenzplänen sowie die Überprüfung der
Einhaltung internationaler Verträge und schweizerischer Vorschriften sollen weiterhin
durch den Bundesrat und die zuständigen Verwaltungsstellen vorgenommen werden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.1986
CHRISTIAN MOSER

Keine Begrenzung der Zahl der Veranstalter sieht das Gesetz auf der internationalen
Ebene vor, wobei jedoch die in der Schweiz verbreiteten ausländischen Sender den
wesentlichen Bestimmungen über die hiesigen Werbevorschriften genügen müssten.
Diese betreffen vor allem Branchenverbote und die Art der Trennung von Programm
und Werbung. Das Sponsoring von Sendungen soll, mit Auflagen, erlaubt werden. Die
vor allem von Journalisten-Verbänden geforderte innere Medienfreiheit ist nicht in den
Gesetzesentwurf aufgenommen worden. Eine unabhängige Beschwerdeinstanz soll
dagegen mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten als dies bisher der Fall ist. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1987
LUZIUS MEYER
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Neben den Diskussionen um die zukünftige Ausgestaltung der Programmaufsicht im
Rahmen der Beratungen über das neue Radio- und Fernsehgesetz geriet die UBI durch
ihre Entscheide zu einigen umstrittenen Sendungen auch im Berichtsjahr wieder ins
Rampenlicht. Das Bundesgericht schützte eine von der UBI 1989 festgestellte
Konzessionsverletzung im Falle der Sendung "Grell-Pastell" zum Thema Sexualität. Die
Schweizerische Journalisten-Union (SJU) sowie andere Verbände und einzelne
Medienschaffende reagierten heftig gegen diese als Beschneidung des journalistischen
Spielraums empfundene Politik; diese lasse keine Diskussion von kontroversen Themen
in unterhaltenden Sendungen mehr zu, und die Programme würden somit auch immer
langweiliger werden. Kritisiert wurde die Entwicklung der UBI und die Rolle des
Bundesgerichts als eigentliche Moral- und Geschmacksinstanz aber auch vom
juristischen Direktor der SRG.
. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.05.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eineinhalb Jahre nach der Einreichung der Beschwerde von Nationalrat Cincera (fdp,
ZH) gegen die Sendung "z.B.: Die Villiger Firmengeschichte. Gratwanderung zwischen
Wirklichkeit und Wunsch" fällte die UBI ihr Urteil. Sie äusserte zwar gewisse Vorbehalte
zu Konzept und Präsentation der Sendung, entschied aber, dass keine
Konzessionsverletzung vorlag. Anlass zu Protest im bürgerlichen Lager gab im
Berichtsjahr ein "Rundschau"-Beitrag über die Sicherheit des Kernkraftwerks
Mühleberg (BE) im Vorfeld der Abstimmung über die Atominitiativen. Die bildliche
Umsetzung der Konsequenzen eines möglichen Kernenergieunfalls wurden als zu
einseitige Darstellung interpretiert. Der DRS-Vorstand befand die Kritik an der Sendung
jedoch als ungerechtfertigt. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Abstimmung zu den
Atominitiativen hat das welsche Anti-AKW-Komitee "Sortir du nucléaire" gegen das
welsche Fernsehen eine Beschwerde eingereicht, weil es Fernsehspots als
Wahlpropaganda für die Energiewirtschaft zuliess. Allerdings wurde die Beschwerde
nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereicht und deshalb für nichtig erklärt. Insgesamt
zeigte die Anzahl Beschwerden im Jahresbericht 1989 eine steigende Tendenz: 32
Beschwerden wurden eingereicht (22 gegen Fernseh-, 10 gegen Radiosendungen), 36
Fälle wurden entschieden. Verschiedenste Medienbeobachter brachten zum Ausdruck,
dass mit sinkenden Chancen für eine private Konkurrenz der politische
Anpassungsdruck auf die SRG zunehmen werde und eine Beschwerdeflut die UBI
überrollen könnte. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.10.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nach dreijähriger Amtszeit ist der bisherige Präsident der UBI, Staatsrechtsprofessor
Jörg Paul Müller, zurückgetreten; zum Nachfolger hat der Bundesrat den 67jährigen
Westschweizer Journalisten Bernard Béguin gewählt. Bekannt als Mann des Ausgleichs
und der Vermittlung wurde seine Wahl von allen Seiten gelobt. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.12.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Differenzbereinigungsverfahren zwischen National- und Ständerat, welches im
Berichtsjahr abgeschlossen werden konnte, standen die Fragen zur Unterbrechung von
über 90minütigen Sendungen durch einen Werbeblock sowie die
Beschwerdebehandlung und dabei insbesondere die Rolle der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz (UBI) im Mittelpunkt.

Der im Vorjahr gefällte Entscheid des Ständerats zugunsten einer einmaligen
Unterbrechung von über 90 Minuten dauernden Sendungen durch einen Werbeblock
stiess im Nationalrat auf grossen Widerstand. Er schwenkte schlussendlich, nach
zweimaligem Beharren auf seiner ursprünglichen Position, mit 95 zu 74 Stimmen bei
sechs Enthaltungen auf jene des Ständerates ein.

In der Frage der Progammaufsicht stimmte der Nationalrat prinzipiell dem
ständerätlichen Modell zu; dieses sieht eine der UBI vorgeschaltete Ombudsstelle als
Schlichtungsinstanz vor. Der Nationalrat konnte sich aber in einer Detailfrage gegen den
Ständerat durchsetzen: In Zukunft sollen die Verhandlungen vor der UBI nicht öffentlich
sein. Ausserdem wurde der Beschluss, Entscheide der UBI ans Bundesgericht
weiterziehen zu können, nach einer Patt-Situation von 77 zu 77 Stimmen durch
Ratspräsident Bremi im Sinne der vom Ständerat vorgeschlagenen Lösung eines
Weiterzugsrechts gefällt.

Weitere Differenzen, die jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielten, wie z.B. das
Anschlussobligatorium für Liegenschaften ans Kabelnetz sowie die Strafbestimmungen,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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wonach Veranstalter wie auch Programmschaffende künftig bei
Konzessionsverletzungen zur Rechenschaft gezogen und mit einer Busse von bis zu
5000 Fr. bestraft werden können, wurden ebenfalls im Sinne des ständerätlichen
Beschlusses ausgeräumt. 15

Im Berichtsjahr erreichte die Anzahl der bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI)
eingereichten Beanstandungen einen neuen Höchststand (50 gegenüber 40 im letzten
Jahr). Die Tendenz der Verrechtlichung war auch in diesem Jahr spürbar. Allerdings
setzte sich die UBI vermehrt für die Verteidigung eines kritischen Journalismus ein.
Charakteristisch für diese Wende war die schriftliche Begründung ihres Entscheids aus
dem Jahre 1990 (unter der Präsidentschaft von J.P. Müller) hinsichtlich der Beschwerde
gegen die Radiosendung "z.B.: Die Villiger-Firmengeschichte. Gratwanderung zwischen
Wirklichkeit und Wunsch", in welchem sie die kritische Hinterfragung von
dominierenden politischen Meinungen und das Aufspüren von kontroversen Themen,
die unter anderem politische Persönlichkeiten betreffen können, als eine wesentliche
Aufgabe der Medien definierte. Laut ihrem Bericht habe die Öffentlichkeit ein Recht,
über alle Fragen von öffentlichem Interesse informiert zu werden, wobei dieses Prinzip
auch für Informationen und Ideen gelte, die provozieren, schockieren oder stören. 16

ANDERES
DATUM: 11.07.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Berichtsjahr hat die UBI die meisten der im Vorjahr eingereichten Beschwerden
abgelehnt, unter anderem auch jene, welche die Rundschau-Sendung bemängelte, in
der Andreas Kohlschütter als Redaktor über einen EMD-Bespitzelungsauftrag berichtet
hatte. Bezüglich der Beschwerde zur "Limit"-Sendung zum Thema Sex am Bildschirm
stellte die UBI fest, dass damit eine für das Fernsehen aktuelle Zeiterscheinung in
ernsthafter Form und mit der gebotenen Sachlichkeit behandelt worden sei. Ebenso
wurde eine zweite Beschwerde bezüglich einer "Limit"-Sendung zum Thema
Männerphantasien abgelehnt; dem Vorwurf der Verletzung von religiösen Gefühlen
wurde nicht stattgegeben. Im übrigen hat das Bundesgericht einen fünfjährigen
Rechtsstreit zwischen der SRG und der Elektrizitätsgesellschaft Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) beendet und dabei einen wiederholten Entscheid der UBI bestätigt.
Streitpunkte waren Téléjournal-Beiträge des Westschweizer Fernsehens über das
Bauprojekt der Starkstromleitung Galmiz-Verbois. Gewisse Aussagen von TSR-
Journalisten erwiesen sich als falsch, wurden aber in Anbetracht der Umstände einer
schnellen Recherchierung für einen kurzen Tagesschaubeitrag nicht als
Konzessionsverletzung beurteilt; insbesondere konnte der Vorwurf einer bewussten
Propaganda gegen das Bauprojekt und somit indirekt gegen die EOS nicht bestätigt
werden. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.12.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Ombudsstelle, welche gemäss neuem Radio- und Fernsehgesetz der UBI
vorgeschaltet ist, wurde für die deutsche Schweiz mit alt-Ständerat Hänsenberger (fdp,
BE) besetzt. Dieser bearbeitete 62 Beanstandungen (28% Radio, 72% TV); im
Berichtsjahr wurden von 52 abgeschlossenen Fällen zehn in der Form einer Klage auf
Konzessionsverletzung an die UBI weitergezogen. 18

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 16.03.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Mit einem Bericht über den Zürcher Stadtrat Wagner (fdp), der im Zusammenhang mit
der Weitergabe von vertraulichen, verwaltungsinternen Dokumenten unter Anklage
stand, hatte das Fernsehmagazin "Rundschau" im Dezember 1989 laut UBI-Entscheid
die Konzession verletzt, weil in der Darstellung zusätzlich zu der vom Gericht
festgestellten Amtsgeheimnisverletzung noch der Eindruck der Begünstigung von
Dritten unterstellt worden war. Chefredaktor Peter Studer verteidigte die betroffenen
Journalisten und wies das UBI-Urteil als subjektiv zurück, verzichtete aber auf einen
Weiterzug vor Bundesgericht. Eine Beschwerde gegen die Sendung "Fragment" des
Fernsehens DRS zum Thema "Verein zur Förderung der psychologischen
Menschenkenntnis" (VPM) wurde hingegen nicht gutgeheissen. Der Vorwurf der
fehlenden Vielfalt der Ansichten und Unsachgemässheit könne laut UBI nicht geltend
gemacht werden, da der VPM keinen Gesprächspartner zur Sendung geschickt hatte. 19

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 24.04.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Gegen die Verantwortlichen des Nachrichtenmagazins "10 vor 10" leitete die
Bezirksanwaltschaft Zürich eine Strafuntersuchung ein, nachdem in der
Informationssendung im Zusammenhang mit der Verurteilung eines Zürcher Porno-
Videohändlers Ausschnitte aus einem jener gehandelten Filme mit besonders
grausamen Gewaltszenen gegen Frauen ohne besondere Ankündigung und ohne
angemessenen Rahmen vor über 400 000 Zuschauern gezeigt worden waren. Nach
eingehender Prüfung haben die Zürcher Justizbehörden das Verfahren jedoch
eingestellt, weil die Voraussetzungen für die Verletzung der medien- und
sexualstrafrechtlichen Artikel nicht gegeben waren. Darauf beschwerten sich 69
Einzelpersonen und gelangten an die UBI, welche ihrerseits eine Verletzung der
Konzession feststellte. Gemäss ihrer Beurteilung sei durch die unreflektiert
boulevardisierende Weise der Darstellung von gedemütigten und gequälten Frauen die
Menschenwürde verletzt worden. 20

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.08.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der Bundesrat hat den freisinnigen Baselbieter alt-Nationalrat Felix Auer, welcher auch
als Journalist und Wirtschaftsfachmann tätig gewesen war, als Nachfolger von Bernard
Béguin zum neuen Präsidenten der UBI für die Amtszeit 1993-1995 gewählt. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.09.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Berichtsjahr hat sich die Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) mit insgesamt 16
Beschwerden befassen müssen. Unter anderem hat das Informationsmagazin " 10 vor
10" des Fernsehens DRS von der UBI eine Rüge erhalten, weil es bei der
Berichterstattung über den Tod eines Schülers auf einem Schulhof in Zürich die
Sorgfaltspflicht verletzt hat und dabei insbesondere den Eindruck erweckte, die
Behörden würden die genauen Umstände des Todes verschleiern. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.10.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die 1992 eingeführte Ombudsstelle unter Leitung von alt Ständerat Hänsenberger (fdp,
BE) bearbeitete im Berichtsjahr 111 Beanstandungen. Unter den 97 definitiv
abgeschlossenen Fällen befanden sich 14 (13%), welche als Beschwerden bei der UBI
eingereicht worden waren. Damit setzte sich die schon 1992 festgestellte Entlastung
der UBI mittels der vorgeschalteten Vermittlungsstelle deutlich fort. Viele
Beanstandungen betrafen die Berichterstattung über die Bundesratsersatzwahl und die
beiden Armeeinitiativen. 23

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eine Motion von Felten (sp, BS) beantragte, dass in der UBI, welche auch die Darstellung
von Gewalt im Fernsehen überwacht, mindestens vier Frauen sitzen sollen, da diese
Gewaltdarstellungen anders wahrnehmen als Männer. Sie wurde vom Nationalrat als
Postulat überwiesen. In seiner Antwort wies der Bundesrat darauf hin, dass seit 1991
drei Frauen im neunköpfigen Gremium sitzen. Eine gesetzliche Quotenregelung für die
UBI lehnte er ab. 24

MOTION
DATUM: 18.03.1994
EVA MÜLLER

Ein Postulat Reimann (svp, AG), welches von der UBI eine rasche, sorgfältige und
unparteiische Information der Öffentlichkeit forderte, wurde vom Nationalrat
überwiesen. 25

POSTULAT
DATUM: 31.05.1994
EVA MÜLLER

Die Hoffnung, mit der Einführung des Ombudsverfahrens könne die Unabhängige
Beschwerdeinstanz von Radio und Fernsehen (UBI) entlastet werden, hat sich erfüllt:
wurden 1992 noch 16% der Ombudsfälle als Beschwerden an die UBI weitergeleitet,
waren es 1994 nur noch 8% bzw. 9 Fälle. Mit 118 Beanstandungen (1993: 105) nahmen
diese jedoch weiter zu. Sie betrafen zu 78% Fernseh- und zu 22% Radiosendungen. Von
der Kritik besonders betroffen waren die Nachrichtensendungen "Tagesschau" und "10
vor 10". Häufigster Vorwurf war die "unsachgerechte Behandlung" eines Themas (40%).
Knapp ein Drittel der Beanstandungen beklagten die "Diffamierung einer Person, Partei
oder Firma" und 11% eine sexuelle Anstössigkeit. Ombudsmann Hänsenberger
betrachtete einen Drittel der Beanstandungen als berechtigt oder teilweise
berechtigt. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1994
EVA MÜLLER
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Ein Antrag der UBI, der vom EVED eine Änderung der SRG-Konzession verlangte, damit
die SRG über einen UBI-Entscheid künftig nur noch informieren, diesen aber
zumindest auf ihren eigenen Kanälen nicht mehr kommentieren darf, stiess bei der
SRG auf Protest. Ein Kommentierungsverbot verstösst ihrer Meinung nach gegen die
Informations- und Meinungsfreiheit. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.02.1995
EVA MÜLLER

Die Beschwerden bei der Ombudsstelle sowie bei der UBI nahmen 1995 zu. Die
Ombudsstelle wurde mit 137 Beanstandungen konfrontiert, rund 20% mehr als im
Vorjahr. 87% betrafen SF DRS oder SRG-Sendungen auf Schweiz 4, darunter vor allem
Informationssendungen; 13% richteten sich gegen Radio DRS. Bei einem guten Drittel
der 1995 behandelten 136 (109) Fälle erteilte Ombudsmann Arthur Hänsenberger den
Medienschaffenden eine Rüge. 23 Fälle (1994: 9) oder 17% der erledigten
Beanstandungen wurden an die UBI weitergezogen; dies ist der höchste Wert seit
Einrichtung der Ombudsstelle 1992. Damit wurde eine Motion Miesch (fdp, BL) obsolet,
welche angesichts der wenigen Beschwerdefälle die Abschaffung der UBI forderte, und
die vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen wurde. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.09.1995
EVA MÜLLER

Der Bundesrat wählte die bisherige Vizepräsidentin Ursula Nordmann (sp) zur neuen
Präsidentin der Unabhängigen Beschwerdeinstanz von Radio und Fernsehen (UBI).
Damit steht dieser erstmals eine Frau vor. Nordmann löst den Baselbieter alt
Nationalrat Felix Auer (fdp) ab. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.11.1995
EVA MÜLLER

Der Bundesrat ernannte den Journalisten und Medienrechtler Denis Barrelet zum
neuen Präsidenten der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) ab 1997. Er wird Ursula
Nordmann ablösen, die ans Bundesgericht gewählt wurde. 30

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.12.1996
EVA MÜLLER

Die Beschwerden bei der Ombudsstelle von Radio und Fernsehen DRS verdoppelten
sich 1996, wobei Zeitungsaufrufe von diversen Gruppierungen, die gleichzeitig
Standard-Reklamationsbriefe abdruckten, viel zu dieser Entwicklung beitrugen. Von 286
Beanstandungen behandelte die Ombudsstelle 226, wobei 190 das Fernsehen und nur
36 das Radio betrafen. Doppelt so häufig wie im Vorjahr wurde mit 22% die Verletzung
religiöser Gefühle geltend gemacht. Hielt die Ombudsstelle 1995 noch 44% der
Beschwerden für berechtigt, waren es im Berichtsjahr nur noch 25%. 6% oder 16 Fälle
(1995: 23) leitete sie an die UBI weiter. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1996
EVA MÜLLER

Als Nachfolger von Arthur Hänsenberger wählte der Publikumsrat DRS den im
Berichtsjahr aus dem Ständerat zurückgetretenen Otto Schoch (fdp, AR) zum neuen
Ombudsmann. Er wird sein Amt Anfang 1998 antreten. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.06.1997
EVA MÜLLER

Erstmals seit ihrem Bestehen konnte die Ombudsstelle im Berichtsjahr einen Rückgang
der Beanstandungen an Radio- und TV-Sendungen registrieren. 142 (1996: 271)
Beanstandungen gingen insgesamt ein. 16 Fälle wurden an die UBI weitergeleitet, davon
betrafen fünf den BBC-Film über Nazigold in der Schweiz. 33

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1997
EVA MÜLLER

Die Zahl der Beanstandungen ging 1998 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Insgesamt
trafen 106 Beanstandungen beim DRS-Ombudsmann ein (1997: 142). Auf 81 der Fälle
konnte er materiell eintreten. Wie in den Vorjahren betraf die Mehrzahl (70) der
beanstandeten Sendungen das Fernsehen. Die meisten Reklamationen entfielen auf das
Magazin "10 vor 10" (12), gefolgt von der Tagesschau. 34

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1998
ELISABETH EHRENSPERGER
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Die UBI hiess im Berichtsjahr vier Beschwerden gut. In drei Fällen ging es um
Sendungen des Fernsehen DRS, in einem Fall um eine Sendung des Westschweizer
Fernsehen (TSR). Insgesamt gingen bei der UBI mit 18 Beschwerden ein, sieben weniger
als im Vorjahr; elf richteten sich gegen Sendungen von SF 1 und SF 2, wo die
Berichterstattung der "Tagesschau" über die Wahlen in der Stadt Zürich, mehrere "10
vor 10"-Beiträge zu religiösen Auseinandersetzungen unter Exil-Tibetern sowie ein
"MTW"-Beitrag über transgegen Raps vor der Abstimmung über die "Genschutz"-
Initiative beanstandet wurden. Drei Beschwerden gingen gegen die öffentlichen Kanäle
in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz, eine einzige gegen einen
Privatfernsehveranstalter ein. Im Bereich Radio wurden zwei Beschwerden eingereicht,
beide gegen Radio DRS. 35

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

Wegen der Ausstrahlung von Alkoholwerbung während der Fussball-WM 1998 büsste
das BAKOM die SRG mit 5000 Fr. und der Herausgabe des Werbegewinns in der Höhe
von 550 000 Fr. Im weiteren hiess die UBI eine Beschwerde gegen Radio DRS gut, in
welcher die Nennung von ACS und TCS im Rahmen von Informationen über den
Strassenverkehr vor der FinöV-Abstimmung beanstandet worden war. Die Erwähnung
der Automobilverbände verstiess gegen das Radio- und Fernsehgesetz bzw. gegen das
Verbot politischer Werbung, da sie im Vorfeld einer eidgenössischen Abstimmung
erfolgt war, zu welcher die Verbände klar Stellung bezogen hatten. 36

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Berichtsjahr gingen 183 Beanstandungen bei der DRS-Ombudsstelle ein, wovon 148
materiell behandelt und 15 wieder zurückgezogen wurden. Auf 22 Beanstandungen ging
der Ombudsmann nicht ein. Die Kritik richtete sich hauptsächlich gegen als politisch
tendenziös empfundene Sendungen oder aber behauptete Diffamierungen einer
Person, einer Firma oder einer Vereinigung; 28 Beanstandungen betrafen die
„Tagesschau“, 17 die Sendung „10 vor 10“, 9 den „Kassensturz“ und 8 die „Rundschau“.
Der Ombudsmann befand 71% der Beanstandungen für „mehr oder weniger
berechtigt“. 37

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) hiess 8 von 28
Beschwerden gut. Die gutgeheissenen Beschwerden richteten sich unter anderem
gegen die „Tagesschau“ von SF1, die im Mai des Berichtsjahres eingestellte Sendung
„Moor“ von SF2, einen „Temps présent“-Dokumentarfilm von TSR sowie eine Sendung
von „Tele 24“. 38

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Drei von 25 Beschwerden wurden im Berichtsjahr von der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) gutgeheissen. Dabei handelte es sich
um eine Beanstandung beim „Kassensturz“ wegen Schleichwerbung für das Magazin
„Saldo“, um eine Beschwerde gegen einen Beitrag von „Schweiz aktuell“ über
verseuchte Eier wegen irreführender Illustration sowie gegen eine Ausgabe der Presse-
TV-Rubrik „Motorshow“, in welcher gemäss UBI tendenziös über die Volksinitiative
„Avanti“ berichtet worden war. Die UBI erachtete die Vorkehrungen zur künftigen
Verhinderung ähnlicher Rechtsverletzungen bei den beiden DRS-Sendegefässen als
ungenügend und beantragte deshalb beim UVEK die Verfügung entsprechender
Massnahmen. Zwei der 25 Beschwerden hatten Radio-, die übrigen Fernsehbeiträge
betroffen – wobei hier zwei Drittel der Beanstandungen Sendungen des Fernsehens
DRS, je eine des TSR sowie des TSI und fünf solche von privaten Veranstaltern
bemängelt hatten. 39

ANDERES
DATUM: 08.07.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Mit 141 Beschwerden gingen im Berichtsjahr deutlich weniger Beanstandungen bei der
DRS-Ombudsstelle ein als im Jahr 2000 (356). Davon wurden 30% als berechtigt
beurteilt und 7,5% an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
(UBI) weitergezogen. 96 der Beschwerden betrafen Fernseh- und 33 Radiosendungen,
worin sich die Verteilung in früheren Jahren widerspiegelte. Am häufigsten wurde der
Vorwurf vorgebracht, eine Sendung sei unsachgemäss und politisch tendenziös; ein
weiterer Kritikpunkt war die Diffamierung einer Person, Vereinigung oder Firma. Bei der
UBI gingen im Berichtsjahr 22 neue Beschwerden ein, wovon 19 Fernseh- und
Radiosendungen betrafen. Nur in einem Fall, der die Sendung „Il Regionale“ der TSI
betraf, stellte die UBI eine Programmrechtsverletzung fest; dieser Entscheid wurde

ANDERES
DATUM: 31.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER
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jedoch vom Bundesgericht wieder aufgehoben. 40

162 réclamations, concernant les programmes des radios et télévision alémaniques, ont
été déposées auprès de l’organe de médiation. Outre des objections générales, ou
liées à des problèmes techniques (34%), le caractère peu objectif ou tendancieux de
certaines émissions a été invoqué. En augmentation de 21 unités par rapport à 2001, 57
ont été considérées comme fondées et 7 ont été transmises à l’AIEP. Cette dernière a
traité, au total, 18 cas dont 11 concernaient des émissions de télévision et 7 de radio, 16
étaient l’œuvre de la SSR et 2 de diffuseurs de télévision privés. A noter que, pour la
première fois, une décision a été rendue en romanche. Bien qu’ayant été moins
sollicitée que l’an dernier, 18 cas contre 22, l’AIEP a déclaré un plus grand nombre de
plaintes fondées, 6 contre 1. Les principaux thèmes traités concernaient le
manquement au principe de présentation fidèle des événements et la violation des
sentiments religieux. Aucune des décisions n’a fait l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral. 41

ANDERES
DATUM: 27.02.2002
ROMAIN CLIVAZ

Gegen ein im Rahmen der RTVG-Revision diskutiertes Werbeverbot strahlte die SRG
TV-Spots gegen Werbeverbote aus und zog damit massive Kritik seitens der
Konsumentenorganisationen auf sich. Dem Argument, die TV-Spots widersprächen dem
im RTVG statuierten Verbot politischer Werbung, entgegneten die SRG sowie die
„Allianz gegen Werbeverbote“ mit dem Hinweis auf ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahre 2001, welches das Verbot politischer
Werbung dahingehend abgeschwächt hatte, als dass es nur noch direkt auf
Volksabstimmungen und Wahlen zielende Werbung untersagt. Wegen eines politischen
Werbespots „Jetzt ein Stromausfall“ der SRG klagte der Verein „Strom ohne Atom“ bei
der UBI. Der Verein machte das im RTVG festgehaltene Verbot von Werbung mit
politischem Inhalt geltend, wohingegen die SRG auf die vom Gesetz abweichende Praxis
verwies, gemäss welcher das Verbot nur während zwei Monaten vor einer Abstimmung
zu beachten sei. Gegen „Jetzt ein Stromausfall“ hatte das Bakom bereits unabhängig
von dieser Vereinsklage ein Verfahren eröffnet und die Ausstrahlung des Spots
schliesslich verurteilt. Die SRG musste den Spot aus dem Programm nehmen und die
damit erzielten Einnahmen dem Staat abliefern. 42

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.11.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Mit 118 Beschwerden gingen im Berichtsjahr nochmals weniger Beanstandungen bei der
DRS-Ombudsstelle ein als im Vorjahr (162). Davon wurden 35 Beanstandungen (37%) als
für mehr oder weniger berechtigt eingestuft und 6 Fälle an die Unabhängige
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) weitergezogen. Am häufigsten wurde
der Vorwurf vorgebracht, eine Sendung sei unsachgemäss, (politisch) tendenziös oder
diffamierend. Betroffen waren insbesondere Radionachrichten oder von der
„Tagesschau“, „10 vor 10“ und „Schweiz aktuell“ verbreitete Sendungen. 43

ANDERES
DATUM: 31.12.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Insgesamt 14 neue Beschwerden gingen im Berichtsjahr bei der UBI ein (2002: 18);
diese fällte 17 Entscheide (2003: 18). Die eingegangenen Beschwerden betrafen neben
zwölf Fernseh- auch zwei Radiosendungen – elf deutschsprachige, zwei
französischsprachige Ausstrahlungen sowie eine italienischsprachige Sendung.
Gegenstand der Beschwerde waren in zwölf Fällen Beiträge von SRG-Programmen, in
zwei Fällen solche von privaten Fernsehveranstaltern. Lediglich eine Beschwerde wurde
von der UBI gutgeheissen (2003: 6). Der sachlich unbegründete Vorwurf des
Missmangagements, der in einem "10 vor 10"-Beitrag von SF DRS an die Adresse des
Flughafen Unique erhoben worden war, hatte das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt. Bei
den beanstandeten Ausstrahlungen handelte es sich überwiegend um
Informationssendungen. Thematisch bildete die politische Meinungsbildung den
Schwerpunkt. Die UBI nahm schliesslich auch einige Änderungen in der
Entscheidredaktion vor. Neu wird demnach das Stimmenverhältnis bekannt gegeben
und in kontroversen Fällen die abweichende Position von Mitgliedern veröffentlicht. 44

ANDERES
DATUM: 31.12.2003
ELISABETH EHRENSPERGER
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Als Zweitrat befasste sich der Ständerat in der Frühlingssession mit der Totalrevision
des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG). Nachdem der Nationalrat das revidierte RTVG
in der Frühlingssession 2004 gutgeheissen hatte, war im Ständerat Eintreten
unbestritten. Kommissionssprecher Escher (cvp, VS) hob in der Eintretensdebatte das
Hauptmerkmal dieser Revision hervor, nämlich einen Ausgleich zwischen der SRG und
den privaten Anbietern. Auch Bundesrat Leuenberger lenkte die Aufmerksamkeit auf
die Erleichterung des Marktzutritts für Private. Die Dualität, die sich durch die gesamte
Detailberatung und die vielfältigen Anträgen zog, lautete: „eine starke, aber nicht
allmächtige SRG einerseits und gestärkte private Veranstalter andererseits“. So wurde
immer wieder für bessere Bedingungen für Private plädiert, allerdings stets unter
Betonung der Wichtigkeit des Service public, auch bei privaten Programmveranstaltern.
Unablässig und über Parteigrenzen hinweg wurden die Berücksichtigung aller
Sprachregionen und der politisch identitätsstiftende Beitrag der SRG betont. Die
Beratung zog sich über mehrere Tage hinweg und war von vielen Minderheits- und
Mehrheitsanträgen gekennzeichnet. Die Differenzbereinigung konnte 2005 noch nicht
abgeschlossen werden.

In der Detailberatung lehnte der Ständerat die vom Nationalrat beschlossene Zulassung
der politischen und religiösen Werbung bei den privaten Stationen ab. Die Werbung für
Wein und Bier bei privaten Sendern fand hingegen auch in der kleinen Kammer
Zustimmung. Sie lehnte es aber mit 18:17 Stimmen ab, das für die SRG geltende Alkohol-
und Tabakwerbeverbot auch auf die Programm- und Werbefenster ausländischer
Fernsehsender auszuweiten. Weitere Differenzen zum Nationalrat gab es bei der
Unterbrecherwerbung und beim Sponsoring. Die Unterbrecherwerbung wurde gänzlich
untersagt, das Sponsoring hingegen auch für Radiosender zugelassen.

Beim Gebührensplitting zugunsten der privaten Veranstalter standen fünf Varianten zur
Diskussion. Die vom Nationalrat vorgenommene Aufteilung in einen Topf für das
Fernsehen und einen für das Radio wurde bestätigt. Anstelle der von der grossen
Kammer beschlossenen Obergrenze von je 4% legte der Ständerat die zu verteilenden
Anteile an den Gebühren auf 3-5% für Radio- und 2-5% für Fernsehveranstalter fest.
Die vom Nationalrat eingeführte Bestimmung, die Anzahl der Konzessionen auf zwei
Fernseh- und zwei Radiosender je Unternehmen zu beschränken, fand in der kleinen
Kammer keine Zustimmung und wurde ersatzlos gestrichen. Nicht einverstanden war
eine Mehrheit im Ständerat auch mit der vom Nationalrat beschlossenen Herauslösung
der Nutzungsforschung und der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) aus dem
Bereich der SRG. In der Gesamtabstimmung hiess der Ständerat die Gesetzesrevision
mit 23 zu 0 Stimmen gut. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2005
CHRISTIANE ZWAHLEN

In der Herbstsession begann der Nationalrat mit der Differenzbereinigung, welche aber
im Berichtsjahr noch nicht beendet werden konnte. Er schloss sich bei der politischen
und religiösen Werbung sowie beim Sponsoring dem Ständerat an. Bei allen anderen
wichtigen Differenzen beharrte er jedoch auf seinen Positionen. Er hielt am Verbot für
Wein- und Bierwerbung in den ausländischen Programmfenstern fest, sprach sich für
einen fixen Satz von 4% der zu verteilenden Gebühren aus (in erster Lesung hatte er
sich für einen Maximalsatz von 4% ausgesprochen), wollte nur höchstens je zwei
Fernseh- und Radiokonzessionen pro Anbieter vergeben, und hielt daran fest, die
Nutzungsforschung und die UBI als von der SRG unabhängige Institutionen neu zu
gründen. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2005
CHRISTIANE ZWAHLEN

Der Ständerat konnte in der Wintersession nicht alle Differenzen ausräumen. Er gab
zwar beim Verbot der Alkoholwerbung in ausländischen Programm- und Werbefenstern
und auch bei der Verselbständigung der Nutzungsforschung nach. Beim
Gebührensplitting fasste er einen Kompromissentscheid: Er verzichtete auf eine
Differenzierung zwischen Radio- und Fernsehstationen, lehnte aber einen fixen Satz
weiterhin ab und schlug für beide einen Anteil von 3% bis 5% vor. Mit der Beschränkung
der Anzahl Konzessionen je Anbieter und der Neustrukturierung der UBI konnte er sich
immer noch nicht befreunden. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2005
CHRISTIANE ZWAHLEN
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Bei der letzten Runde der Differenzbereinigung beschloss der Nationalrat beim
Gebührensplitting an seinem Beschluss festzuhalten und den privaten Radio- und
Fernsehveranstaltern einen fixen Satz von je 4% zu überlassen. Der Antrag von Stamm
(svp, AG), den privaten Radiosendern einen fixen Satz von 4% und den privaten
Fernsehstationen einen Gebührenanteil zwischen 3 und 5% zu überlassen, hatte trotz
der Unterstützung durch die CVP-Fraktion keine Chance. Bei der Beschwerdeinstanz
folgte der Rat entgegen dem Vorschlag seiner Kommission dem Konzept des Ständerats.
Die Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) beurteilt demnach weiterhin nur den
redaktionellen Teil von Radio und Fernsehen, während die Einhaltung der Vorschriften
über Werbung, Sponsoring und neu auch des Verbots politischer und religiöser
Werbung durch das Bundesamt für Kommunikation beaufsichtigt wird. Ebenfalls dem
Ständerat folgte der Nationalrat bei der Finanzierung des Auslandangebots der SRG,
der Bund übernimmt künftig die Hälfte der Kosten. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2006
ANDREA MOSIMANN

Die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) setzte sich im
Berichtsjahr eingehend mit der so genannten „Causa Mörgeli“ auseinander. Der Zürcher
Nationalrat (svp, ZH) kritisierte die Ende März ausgestrahlten Sendungen der
„Rundschau“ und „10vor10“, die sich mit der Frage beschäftigt hatten, ob die
Qualitätsanforderungen, die Professor Mörgeli an die von ihm betreuten
Doktorarbeiten stelle, den gängigen wissenschaftlichen Standards genügen würden. Die
„Rundschau“ brachte ans Licht, dass der langjährige Direktor des medizinhistorischen
Instituts der Universität Zürich unter anderem Dissertationen angenommen hatte,
deren hauptsächlicher Bestandteil die Transkription alter Texte ausmachte. Die UBI kam
einstimmig zum Schluss, die Berichterstattung in den insgesamt drei betroffenen
Sendungen sei sachgerecht erfolgt. Zwar habe die „Rundschau“ beispielsweise in ihrer
ersten Sendung tatsächlich darauf verzichtet, die genaueren Umstände zum Erwerb
eines Doktortitels am betreffenden Institut zu erläutern, habe Mörgeli jedoch in einem
zehnminütigen Interview ausreichend Raum gelassen, die Vorwürfe zu entkräften. Diese
Gelegenheit habe der Angeschuldigte nicht genutzt, sondern sogleich zum direkten
Gegenschlag ausgeholt. Mörgeli zog die drei Beschwerden nach Bekanntgabe des
Entscheids ans Bundesgericht weiter, dessen Entscheid für 2014 erwartet wird. 49

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 09.12.2013
MARLÈNE GERBER

Das Bundesgericht wird sich aus formellen Gründen nicht mit Christoph Mörgelis
Beschwerde gegen die Berichterstattung der Rundschau auseinandersetzen. Im März
2013 setzte sich die Rundschau mit der Frage auseinander, ob die von Professor
Mörgeli betreuten Doktorarbeiten gängige wissenschaftliche Standards erfüllten. Der
SVP-Politiker verpasste es, dem Bundesgericht den Entscheid der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz (UBI) fristgerecht zuzustellen. Die UBI war 2013 zum Schluss gelangt,
die SRF-Sendungen seien sachgerecht erfolgt. Ein Schreiben des Bundesgerichts, das
Mörgeli im Mai zur nachträglichen Einreichung des Entscheids der UBI mahnte, wurde
vom Beschwerdeführer nicht abgeholt. Daraufhin reichte Mörgeli den UBI-Entscheid
doch noch nach, jedoch ohne sich zu den Gründen für die Nicht-Beachtung des
bundesgerichtlichen Schreibens zu äussern, wie es die Gerichtsinstanz von ihm verlangt
hatte (zur Affäre Mörgeli vgl. auch Kapitel Parteien). 50

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.12.2014
MARLÈNE GERBER

Die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) erreichten im Jahr
2014 20 neue Beschwerden, was 3,5% aller bei der vorgelagerten Ombudsstelle im
selben Zeitraum eingegangenen Beanstandungen entsprach. Im selben Jahr gab die UBI
zwei Beschwerden statt. In beiden Fällen wurde das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt,
zum einen von Radio RTS in einer Informationssendung zum Syrienkonflikt und zum
anderen von Radio SRF 1 zum Wegzug von grossen, internationalen Unternehmen.
Ferner feierte die UBI 2014 ihr 30-jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang
veröffentlichte sie eine Publikation, welche die Entscheidungsgrundlagen der UBI
offenlegt. 51

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2014
MARLÈNE GERBER
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Im Jahr 2015 erledigte die UBI 23 Beschwerden, wovon sie deren drei gut hiess. Die
Beschwerdeinstanz sah das Sachgerechtigkeitsgebot in zwei Radiosendungen
(unzutreffende Wiedergabe eines Verkaufsgesprächs in „Espresso“; irreführende
Begründung betreffend den Wegzug grosser Unternehmen aus der Schweiz in
„HeuteMorgen“) und in einer Fernsehsendung (unzulängliche Aufführung von Fakten
zum „Zahnarztpfusch“ in einer Sendung von „Kassensturz“) verletzt. Neu eingegangen
waren im Jahr 2015 26 Beschwerden bei der UBI – sechs mehr als im vorangegangenen
Jahr. Die der UBI vorgelagerten Ombudsstellen hatten sich 2015 mit 237
Beanstandungen zu befassen. Infolgedessen mündeten 11% dieser Beanstandungen in
eine Beschwerde zu Handen der UBI. 52

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2015
MARLÈNE GERBER

Gleich über mehrere Beschwerden von Politikern der SVP gegen Sendungen von SRF
wurde im Jahr 2016 befunden. Mit knappem Entscheid wies die UBI eine Beschwerde
gegen die SRF-Satiresendung "Zytlupe" ab, die kurz vor den eidgenössischen Wahlen im
Radio den SVP-Wahlkampfsong "Welcome to the SVP" auf die Schippe nahm. Die
Beschwerde richtete sich gegen die Aussage, dass das von einer Sängerin getragene T-
Shirt mit dem Aufdruck "Bronx 88" für Rassenhass und die Judenverfolgung und
-tötung in Nazi-Deutschland stehe. Der beschwerdeführende Solothurner SVP-
Kantonsrat Peter Linz brachte an, der Aufdruck sei eine Analogie für den Song "On the
boat 88 Bronx", der nichts mit dem Nazitum zu tun habe. Die UBI kam zum Schluss, dass
eine Satire, sofern eindeutig als solche gekennzeichnet, was hier der Fall sei, überspitzt
und böse sein dürfe. Zudem sei der SVP nur vorgeworfen worden, Nazi-Symbole zu
verwenden, und nicht, dass die Volkspartei nationalsozialistische Politik betreibe. Gut
hiess die UBI hingegen eine Beschwerde, die sich an eine von "Kassensturz" – ebenfalls
im Vorfeld der Wahlen – ausgestrahlte Sendung richtete und worin die SVP als
"konsumentenfeindlichste Partei" bezeichnet wurde. In dieser Sendung sei das Gebot
der Sachgerechtigkeit verletzt und negative Wahlwerbung gegen die Volkspartei
betrieben worden.
In seinem Schlussbericht wies Achille Casanova die von SVP-Seite angebrachte Kritik
gegen den DOK-Film "Die Macht des Volkes" zurück. Die SVP-Exponenten hätten
angemessenen Raum zur Vertretung ihrer Argumente erhalten und der kritische
Blickwinkel der Autorin des Dokumentarfilms, Karin Bauer, werde transparent
übermittelt. 
Verzichtet hatte das Schweizer Fernsehen hingegen auf die Übertragung einer im
Rahmen des Humorfestivals Arosa aufgeführten und gegen die SVP gerichtete Satire,
was SRF damit begründete, der Beitrag habe nicht sendungsrelevanten Kriterien
entsprochen, resp. nicht in den Mix der für das Fernsehen zusammengeschnittenen
Beiträge gepasst. Der Auftritt des deutschen Satirikers Serdar Somuncu sei nicht der
einzige gewesen, der keinen Eingang in die SRF-Sendung gefunden habe. Somuncu
zeigte sich entrüstet über den SRF-Entscheid und sprach von "Zensur". 53

ANDERES
DATUM: 09.04.2016
MARLÈNE GERBER

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)
reçoit de nouvelles compétences avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la radio
et la télévision (LRTV). En effet, il est à présent possible de déposer des plaintes à
l'encontre de contenus en ligne et d'autres services journalistiques de la SSR, tels que
le télétexte et la plateforme d'information Swissinfo. Jusqu'alors, l'AIEP ne recevait que
des plaintes concernant les programmes de radio et de télévision diffusés sur les
antennes suisses. Aucune autorité n'était en revanche habilité à recevoir des
réclamations contre les contenus en ligne. Dans son communiqué de presse, l'AIEP –
qui est une commission extraparlementaire de la Confédération organisée sous forme
de tribunal – précise que la procédure concernant le dépôt d'une plainte est similaire à
celle qui prévaut pour les émissions de radio et de télévision: « une réclamation peut
être déposée auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à
compter de la parution de la publication contestée». Si la procédure de réclamation
devant l'organe de médiation n'est pas concluante, il est alors possible de porter
plainte devant l'AIEP, qui examine si une violation du droit en matière de radiodiffusion
a eu lieu. De manière générale, l'AIEP veille donc à ce que les principes élémentaires
d'information soient respectés, à savoir la présentation fidèle des événements,
l’exigence de pluralité, le respect des droits fondamentaux (respect de la dignité
humaine, interdiction de la discrimination) et la protection de la jeunesse. Outre
l'élargissement des compétences de l'AIEP, les personnes ne possédant pas la
nationalité suisse ont désormais aussi la qualité de recourir, mais seulement si le
contenu contre lequel elles portent plainte les concerne personnellement. 54

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.07.2016
MATHIAS BUCHWALDER
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Von den 28 im Jahr 2016 behandelten Beschwerden hiess die UBI deren vier gut. In
drei Sendungen sah die Beschwerdeinstanz das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt: In
einer Sendung von RSI („Il Quotidiano“) zum Automobilsalon in Genf und in einer
Radiosendung von Radio Top zum Strassenfest „Veganmania“ erhielten Personen, gegen
die gravierende Vorwürfe erhoben wurden, keine Gelegenheit, sich zu ihrer
Verteidigung zu äussern. Als nicht sachgerecht eingestuft wurde ferner eine RTS-
Reportage von „Temps Présent“ zur Affäre um Dominique Giroud. Dieser Entscheid der
UBI ist indes noch nicht rechtskräftig, da er beim Bundesgericht angefochten wurde.
Letzten Endes entschied die UBI, dass eine Sendung von „Kassensturz“ zur
Konsumentenfreundlichkeit der Parteien im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2015
das Vielfaltsgebot verletzt habe. In der Sendung mit dem Namen „Parteien im
Konsumenten-Check: Diese fallen durch“ wurde die SVP als „konsumentenfeindlichste
Partei“ betitelt, was im Hinblick auf die anstehenden Wahlen einer negativen
Wahlempfehlung für die Volkspartei entsprochen habe. Diesen Entscheid fällte die UBI
mit 7 zu 2 Stimmen. Als Beschwerdeführende fungierten die SVP-Nationalratsmitglieder
Natalie Rickli (svp, ZH) und Gregor Rutz (svp, ZH).
2016 gingen bei der UBI 19 neue Beschwerden ein – sieben Beschwerden weniger als
noch im Vorjahr (26). 55

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2016
MARLÈNE GERBER

Zwischen der Behandlung der Initiative im Parlament im September 2017 und der
Volksabstimmung im März 2018 riss die Berichterstattung und die Debatte über die
Initiative zur Abschaffung der Billag-Gebühren nicht mehr ab. Insbesondere nachdem
Medienministerin Doris Leuthard im Oktober 2017 die neue Radio- und Fernsehabgabe
von 365 Franken pro Jahr präsentiert hatte, gab es für die Medien kein Halten mehr.
Diskutiert wurden in der Folge alle möglichen Aspekte der Vorlage. Relativ schnell
beschrieben war der Inhalt der Initiative: Die Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen
soll abgeschafft werden und der Bund soll in Friedenszeiten keine Radio- und
Fernsehstationen betreiben oder subventionieren dürfen. Stattdessen soll er
entsprechende Konzessionen versteigern. Welche Auswirkungen eine solche Änderung
hätte, wer sie befürwortete oder bekämpfte und wer wie davon betroffen wäre, sorgte
in der Folge in Medien und Gesellschaft für viel Gesprächsstoff und wurde in über
7'000 Presseartikeln und 68'000 Tweets, Letztere gemäss (Fög) alleine zwischen
anfangs Januar und Mitte Februar 2018, diskutiert.

Zu Beginn des Abstimmungskampfes besonders interessant war die Frage nach den
Initianten und Befürwortern der Vorlage. Diese stellten gemäss Le Temps eine «alliance
de circonstance» zwischen verschiedenen Akteuren vor allem aus der Deutschschweiz
dar: neoliberale Rechte insbesondere aus der Zürcher SVP; junge Libertäre, die
dadurch ihre Vision einer ultraliberalen Welt verbreiten wollten, sowie private Verleger,
die sich Vorteile aus der Initiative erhofften. Die Hauptakteure der No-Billag-Komitees
kamen folglich mit Olivier Kessler, Co-Initiator der Initiative und einstigem Präsidenten
der Jungen SVP Schwyz, mit Thomas Juch, No-Billag-Co-Präsident und Vizepräsident
der Jungfreisinnigen, mit Andreas Kleeb, Kommunikationsstratege und ehemaligem
Parteipräsidenten der FDP Zug, und mit den Präsidenten der Unterstützerkomitees der
Romandie, dem Jungfreisinnigen Nicolas Jutzet, und des Tessins, dem SVP-
Gemeinderat von Lugano, Alain Bühler, aus dem Umfeld junger Libertärer. Deren
Bewegung erlangte in der Folge durch Zeitungsinterviews und Auftritte in
Diskussionsrunden einige mediale Aufmerksamkeit. 
Anfangs sprach sich neben den Initianten kaum jemand für die Initiative aus;
unterstützt wurde sie lediglich von der Zürcher SVP und vom Gewerbeverband, die
beide relativ früh die Ja-Parole beschlossen hatten. Auch die Aktion Medienfreiheit,
eine Gruppe privater Verleger präsidiert von Natalie Rickli (svp, ZH), sprach sich für die
Vorlage aus, da ihr die Aktivitäten der SRG zu weit gingen. Lange fragten sich die
Medien, was die SVP machen werde: Es seien bei ihr zwar schon immer Sympathien für
die Initiative zu spüren gewesen, aber die Partei sei diesbezüglich gespalten. Eine
Halbierung der Gebühr, wie es ihr Gegenvorschlag vorgesehen hatte, wäre von den
meisten Exponentinnen und Exponenten bevorzugt worden, war zu lesen. Ebendiese
Forderung anstelle der radikaleren Nullforderung hatte Nationalrätin Rickli den
Initianten bereits vor Lancierung des Volksbegehrens nahegelegt. Die Medien erklärten
die Zurückhaltung der SVP damit, dass es sich beim Thema der Initiative nicht um ein
Kernanliegen der SVP handle und die im Januar 2018 lancierte Begrenzungsinitiative
viele Ressourcen binde. Im Laufe der Kampagne sprachen sich jedoch immer mehr
Mitglieder der SVP für die Initiative aus, unter ihnen auch alt-Bundesrat Christoph
Blocher und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR). Kurz vor der
Abstimmung empfahl die SVP schliesslich mit 242 zu 17 Stimmen ein Ja zur Initiative.
Zudem fassten die EDU und die Unabhängigkeitspartei up! die Ja-Parole.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Da zu Beginn der Kampagne noch unklar war, ob sich die SVP oder der Gewerbeverband
finanziell beteiligen würden, setzten die Befürworter der Initiative auf Crowdfunding.
Dieses sorgte für Aufmerksamkeit, nachdem der Betreiber der Crowdfunding-Seite
erklärt hatte, die Sammelaktion für die Initiative zu stoppen und die bereits erhaltenen
Gelder zurückzubezahlen. Die No-Billag-Initiative sei schlecht für die Kohäsion der
Schweiz und als privates Unternehmen habe man das Recht, den Auftrag zu verweigern,
erklärte die Geschäftsleitung. Olivier Kessler wertete dies als Sabotage und Affront
gegen die Leute, die bereits insgesamt CHF 11‘500 für die Initiative gespendet hätten.
Knapp 24 Stunden später startete das Crowdfunding auf einer privaten Seite erneut
und erzielte nun – aufgrund von Solidaritätsbekundungen oder Gratiswerbung – mehr
Spendengelder als zuvor: In den ersten 48 Stunden erhielten die Befürworter Spenden
über CHF 22‘000, bis Ende Dezember 2017 nahmen sie insgesamt CHF 86‘000 mittels
Crowdfunding ein.

Das Lager der Initiativgegner war relativ breit aufgestellt. Von den Parteien gaben die
SP, die Grünen, die CVP, die BDP, die GLP, die EVP und die CSP die Nein-Parole heraus,
genauso wie zum Beispiel Operation Libero, die Schweizerische Bischofskonferenz, die
KdK und die Westschweizer Regierungskonferenz. Zögerlicher zeigten sich
Economiesuisse und FDP. Die Freisinnigen fassten zwar mit 204 zu 82 Stimmen klar die
Nein-Parole, machten aber an der Delegiertenversammlung ihrem Unmut gegenüber
der SRG Luft. FDP-Präsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) fasste die Position der Partei
entsprechend zusammen: «Es braucht Anpassungen, aber keine Revolution.» Auf
deutliche Ablehnung stiess die Initiative hingegen bei der CVP, von den Medien häufig
als «SRG-Partei» bezeichnet. Mit 50 zu 0 Stimmen beschloss der Parteivorstand die
Nein-Parole entsprechend deutlich; die CVP übernahm zudem die Leitung der
Kampagne. Trotz ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Volksbegehren geizten
zahlreiche Initiativgegner nicht mit Kritik an der SRG und betonten, dass sie für den
Gegenvorschlag gestimmt hätten, wenn dieser zustande gekommen wäre. 
In Übereinstimmung mit der breiten Gegnerschaft der Initiative entstanden zahlreiche
verschiedene Contra-Komitees. Dazu gehörten ein überparteiliches Komitee «Nein zu
No Billag», dem sich über 140 nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier
anschlossen, der Verein «Nein zum Sendeschluss», dem verschiedene
zivilgesellschaftliche Akteure, darunter der Schriftsteller Pedro Lenz, der Direktor der
Schweizer Journalistenschule und ehemalige SRF-Chefredaktor Diego Yanez sowie die
Co-Präsidentin von Operation Libero Laura Zimmermann, angehörten. Operation
Libero engagierte sich auch in einer eigenen Kampagne und erhoffte sich, mit
Crowdfunding CHF 280‘000 zu erhalten, was dem Betrag entspricht, den die Bewegung
bereits für ihre Kampagne gegen die Durchsetzungsinitiative auf dieselbe Weise
erzielen konnte. Dieses Ziel erreichte Operation Libero im Dezember 2017 nach
lediglich einer Woche Sammelaktion: Nachdem eine Vorumfrage der Sonntagszeitung
einen deutlichen Vorsprung der Befürworter gezeigt hatte, schossen die Spenden durch
die Decke. Zudem setzten sich das Komitee «NEIN zu No-Billag», bestehend aus
engagierten Personen aus der Zivilgesellschaft, das Schweizer Syndikat
Medienschaffender (SSM) mit der Kampagne «Made in Switzerland», Kulturschaffende
mit dem «Aufruf der Kulturschaffenden gegen No-Billag» und der «Verein für die
Rettung meiner Lieblingssendung», der eigens für diese Kampagne ins Leben gerufen
worden war, gegen die Initiative ein. Zudem entstanden verschiedene Regionalkomitees
in der Romandie, dem Tessin und im Bündnerland. 

Breit diskutiert wurden in den Medien auch die Argumente der Befürworter und
Gegner der Initiative. Die Initianten argumentierten, durch die Abschaffung der
sogenannten «Zwangsgebühren» könne die Bevormundung der Bürger durch den Staat
zumindest im Medienbereich gestoppt werden. Die Bürger sollten die Freiheit haben,
zu wählen, was sie sehen und bezahlen wollen, erklärte Nicolas Jutzet. Dies betreffe
insbesondere die jüngere Generation, die kaum noch lineares Fernsehen nutze:
Untersuchungen des Fög sowie von Mediapulse und Vimentis verdeutlichten, dass nur
noch 14 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Fernsehen als Hauptinformationsquelle nutzen,
die Marktanteile insbesondere von SRF 1 in dieser Altersgruppe deutlich niedriger liegen
als für ältere Gruppen und Junge unzufriedener sind mit der SRG als ältere Personen. 
Überdies würden die Gebühren einen fairen Wettbewerb und damit die Entstehung
eines «vielseitigen und qualitativ hochstehenden Fernsehmarktes in der Schweiz»
verhindern, argumentierte Mitinitiant Sebastian Frehner (svp, BS). Eines der
prominentesten Argumente der Befürworter bezog sich demnach auf die Rolle der SRG.
Die Befürworter der Initiative erachteten die No-Billag-Initiative als Möglichkeit, die
Übermachtstellung der SRG zu brechen und dadurch die privaten Medienunternehmen
zu stärken. Die SRG ruiniere mit ihren Gebührenmilliarden und einer aggressiven
Wettbewerbsstrategie die privaten Medienhäuser, da sie durch den Startvorteil der
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Gebührenfinanzierung die Privaten am Werbemarkt unter Preisdruck setze und
einfacher in neue Geschäftsfelder vorstossen könne, wurde argumentiert. Mit dieser
Meinung standen die Initiativbefürworter nicht alleine da. Bis weit ins gegnerische Lager
pflichtete man den Initianten bei, dass die SRG die Presse und die privaten Sender
konkurriere, obwohl sie dies rechtlich nicht dürfe. Eine finanzielle Unterstützung der
SRG sei nötig, erklärten hingegen die übrigen Initiativgegner. Dass bei den Medien der
freie Markt, den die Initianten forderten, nicht spiele, könne man am Beispiel der
Zeitungen sehen, erklärte Martin Candinas (cvp, GR). Daher bedürfe es bei Produktion
und Verteilung von politischen und kulturellen Inhalten eines staatlichen Eingriffs, war
in Le Temps zu lesen. Ohne staatliche Unterstützung könnten die Kosten zur
Bereitstellung dieser Informationen nicht gedeckt werden. Da es sich für die grossen
Medienunternehmen nicht lohnen würde, sich an der Versteigerung der Konzessionen
zu beteiligen, käme eine Ersteigerung einzig für Milliardäre in Frage, betonte Roger
Nordmann (sp, VD) zudem. Folglich käme es bei Annahme der Initiative zu einer
sogenannten «Berlusconisierung» der Medienlandschaft: Einzelne finanzstarke
Personen oder Unternehmen würden zukünftig den Medienmarkt und damit die
Meinungsbildung dominieren. 
Welche direkten Folgen eine Annahme der Initiative für die SRG hätte, war sehr
umstritten und entwickelte sich immer mehr zur Glaubensfrage. Während
Medienministerin Leuthard sowie mehrere Exponenten der SRG betonten, dass eine
Annahme der Initiative das Ende der SRG bedeuten würde, bezweifelten dies die
Initianten. Leuthard erklärte, dass die Initiative so klar formuliert sei, dass der
Bundesrat sie per Verordnung umsetzen würde – das entsprechende Gesetz könne
wohl kaum rechtzeitig erarbeitet werden. Man würde daher die Gebühren innerhalb
eines Jahres zurückfahren. Auch SRG-Präsident Jean-Michel Cina, SRG-
Generaldirektor Gilles Marchand sowie SRF-Direktor Ruedi Matter betonten, dass es bei
einer Annahme zu einem Lichterlöschen bei der SRG und zu einer sukzessiven
Entlassung der 6'000 Mitarbeitenden kommen würde. Insbesondere da bei Annahme
der Initiative ein Grossteil der Bürger sofort aufhören würde, Gebühren zu bezahlen,
wodurch die SRG in kürzester Zeit Liquidationsprobleme bekäme. Danach gäbe es in
der Schweiz nur noch hoch kommerzielles Fernsehen mit viel Werbung. Dieser
Darstellung widersprachen die Initianten: Sendungen mit hohen Einschaltquoten
liessen sich über den Werbemarkt weiterhin finanzieren, betonte zum Beispiel Andreas
Kleeb. Die SRG würde durch die Initiative zu einem gewöhnlichen Medienunternehmen,
das sich am Markt bewähren müsste, erklärte auch Christoph J. Walther, Fachjournalist
für Medien. Die Weltwoche rechnete aus, dass die SRG CHF 310 Mio. einnehmen
könnte, wenn nur ein Viertel aller heutigen SRG-Nutzerinnen und -Nutzer die SRG-
Programme zukünftig abonnieren würde. Da man bezüglich Werbung freier wäre,
könnte man den Zuschauerrückgang durch längere Werbefenster sowie Werbung in
Internet und Radio kompensieren. Auch der emeritierte Rechtsprofessor Rainer J.
Schweizer hielt die Darstellung eines abrupten Endes der SRG für übertrieben. Er
erklärte, die SRG würde vorläufig ihren Programmauftrag behalten und könnte weiter
existieren, bis das Parlament das RTVG angepasst habe, weil dieses eine stärkere
rechtliche Wirkung habe als die Ausführungsbestimmungen der Initiative. Um die
Diskussionen zur Zukunft der SRG bei Annahme der Initiative auf eine solidere Basis zu
stellen, hatte die KVF-NR bereits im April 2017 einen Bericht des BAKOM zu zwei
Budgetvarianten der SRG gefordert, der im Juni 2017 erschien. 
Nicht nur die SRG, auch die 21 respektive 13 regionalen Radio- und Fernsehstationen
würde eine Annahme der Initiative vor grosse Probleme stellen, gaben Letztere zu
bedenken. Diese erhalten ebenfalls CHF 68 Mio., zukünftig sogar CHF 81 Mio., aus dem
Gebührentopf und sind zu etwa 50 Prozent gebührenfinanziert. Ohne diese
Unterstützung könnten sie somit kaum überleben. Silvio Lebrument, Geschäftsführer
der Somedia, erklärte, auch für den Radio- und Fernsehsender Südostschweiz würde
eine Annahme der Initiative das Aus bedeuten. Folglich kritisierte auch der Verband der
Schweizer Regionalfernseher Telesuisse die Initiative stark. 
Eine Annahme der Initiative hätte schliesslich gemäss den Initiativgegnern auch
negative Konsequenzen für die (Sprach-)Minderheiten. So erklärte Medienministerin
Leuthard im Dezember, dass die Initiative diese deutlich stärker treffen würde als die
Deutschschweiz. Heute fände eine Quersubventionierung der französisch- und
italienischsprachigen Sender durch die Deutschschweizer Gebührenzahlenden statt:
RSI zum Beispiel erhält 20.5 Prozent der Gebühreneinnahmen für 8.1 Prozent der
Einwohnerinnen und Einwohner. Ohne diese Umverteilung könnten Radio- und
Fernsehsender in anderen Sprachregionen kaum produziert werden, da die Märkte zu
klein seien, erklärte Pascal Crittin, Direktor von RTS. Ausschliesslich werbefinanziert
liesse sich hochwertiges Fernsehen nicht produzieren, bei einem Ja müsse RTS daher
schliessen. Entsprechend kritisch zeigten sich die Medien und Akteure in der Romandie
bezüglich der Initiative. Relativ lange war die Diskussion zur Initiative in den
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Westschweizer Medien deutlich weniger virulent als in der Deutschschweiz, die
Initiative galt als chancenlos. Zudem sei das Westschweizer Fernsehen gemäss Peter
Rothenbühler, langjährigem Chefredaktor von Le Matin, dank verschiedener
hervorragender Informationssendungen in der Bevölkerung fest verankert. Aufgrund
ausgewogener Informationsveranstaltungen und kontroverser Diskussionen sei auch der
Vorwurf, die Sender seien politisiert, nie aufgekommen. Diese positive Einstellung zur
SRG zeigte sich auch in der von Année Politique Suisse untersuchten Inseratekampagne:
Im Vergleich zu früheren Vorlagen wurden in den französischsprachigen oder
zweisprachigen Kantonen überdurchschnittlich viele Contra-Inserate publiziert, jedoch
beinahe keine Pro-Inserate. 
Speziell war die Lage für den Kanton Tessin, wo RSI mit 1100 Stellen, 500 Stellen bei
Zulieferern und einer Wertschöpfung von CHF 213 Mio. gemäss einer Studie des
Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel einer der grössten Arbeitgeber des Kantons
ist. RSI-Direktor Maurizio Canetta betonte entsprechend die Gefahr der Vorlage für den
Südkanton. Da das Tessin aktuell dreimal mehr Geld aus dem Gebührentopf erhalte, als
es einzahle, würden bei Annahme der Initiative nur noch kommerzielle Gewinne zählen,
die Regionalität ginge verloren. Mittelfristig müsse RSI schliessen, dann könnten nur
noch italienische Sender empfangen werden. Trotz oder gerade wegen der starken Lage
von RSI entwickelte sich im Tessin eine überaus starke Befürworterkampagne zur
Initiative. Mit fast 60 Inseraten im untersuchten Zeitraum und den untersuchten
Zeitungen – von denen jedoch mehr als die Hälfte in der Lega-nahen Zeitung «Il Mattino
della Domenica» erschienen waren – legten sich die Befürworter mächtig ins Zeug, wie
die Auswertung von Année Politique Suisse zeigte. Hauptsächlich kritisierten sie darin
die Grösse der SRG und die staatliche Kontrolle des Fernsehens.  
Ebenfalls besonders stark betroffen war der Kanton Graubünden als einziger
dreisprachiger Kanton. Martin Candinas erklärte, die Vorlage sei ein Frontalangriff auf
das rätoromanische Radio- und Fernsehangebot und ein Kahlschlag für den
Medienplatz Schweiz. Der Kanton Graubünden würde bei einer Annahme der Initiative
aus den Medien verschwinden, berichtet werden würde nur noch über
Naturkatastrophen, ergänzte Nationalrätin Silva Semadeni (sp, GR). Die Initiative müsse
klar abgelehnt werden, damit ein deutliches Signal für eine starke SRG gesendet werden
könne, die in der Lage wäre, Minderheitensprachen, Berggebiete und periphere
Regionen zu berücksichtigen. Im Laufe der Kampagne wurden die Initiativgegner immer
deutlicher, Ständerat Stefan Engler (cvp, GR) etwa sprach vom Verlust eines Stückes
Identität der Rätoromanen und von «einer Katastrophe für den Kanton Graubünden».
Entsprechend aktiv zeigten sich die Bündner Initiativgegner auch in der
Kampagnenphase – in keinem anderen Kanton zählte Année Politique Suisse mehr
Contra-Inserate. 
Das Argument der Sprachminderheiten war jedoch auch in der Deutschschweiz
relevant. Hier sahen die Initiativgegner nicht nur die Schweizer Medienlandschaft,
sondern mit ihr gar die nationale Kohäsion gefährdet. Diese beruhe nämlich gemäss
NZZ unter anderem auf der Bereitschaft, die kleineren Sprachregionen mit Nachrichten
und Unterhaltung zu bedienen und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Durch die Initiative
würde «einer der letzten Stützpfeiler unseres gemeinsamen Schweizer Dachs» verloren
gehen, erklärte Nationalrat Christoph Eymann (lpd, BS). 
Gegen eine solche «Überhöhung» der SRG wehrten sich wiederum die Befürworter der
No-Billag-Initiative: Die Initiativgegner würden die SRG zur Rettung der vierten Gewalt
und die No-Billag-Abstimmung zur Schicksalsfrage für die Schweiz hochstilisieren,
kritisierte Nationalrat Lukas Reimann. Dabei hätten Umfragen gezeigt, dass selbst von
den Initiativgegnern eine Mehrheit nicht glaube, dass die SRG mit Annahme der
Initiative untergehen würde. Schliesslich bestritten die Befürworter der Initiative nicht
nur die Darstellung der Medienministerin und der SRG-Verantwortlichen, wonach die
SRG bei Annahme der Initiative nicht überleben könne, sie kritisierten insbesondere
auch deren Weigerung, einen Plan B vorzulegen. Die SRG-Führung habe die Pflicht, den
Fortbestand des Unternehmens sowie die Fortbeschäftigung der Mitarbeitenden unter
allen Umständen zu sichern, erklärte unter anderem Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH).
Dies veranlasste Andreas Kleeb, aber auch den Verleger der AZ Medien, Peter Wanner,
zu Spekulationen, wonach die SRG über einen Plan B verfüge, diesen aber aus
taktischen Gründen nicht kommuniziere. 

Die Kampagnen zur No-Billag-Initiative konzentrierten sich stark auf
Onlinekommentare und soziale Medien. Die Twitter-Aktivitäten zu No-Billag starteten
anfangs Oktober und stiegen bis Ende Februar stetig an. Das Fög zählte von Januar bis
Mitte Februar 2018 insgesamt 68'000 Tweets. Die Untersuchung des Fög bestätigte
auch die oftmals geäusserte Vermutung, dass es bei den Twitter-Aktivitäten zu einer
Bildung von Informations-Filterblasen komme: Grösstenteils bekamen die Nutzer nur
Inhalte zu Gesicht, die mit ihren eigenen Ansichten übereinstimmten. Ausserordentlich
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stark tobte der Abstimmungskampf auch in den Medien. Das Fög bezeichnete die No-
Billag-Initiative als «Sonderfall», da die Initiative über die ganze Kampagnendauer
überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit in den Medien erzielt hatte. Das Fög zählte in
den 14 Wochen vor der Abstimmung in den untersuchten Zeitungen 1049 inhaltliche
Artikel zur Vorlage – insgesamt war die Rede von über 7000 Artikeln –, deutlich mehr als
bei anderen vielbeachteten Vorlagen wie der Unternehmenssteuerreform III, der
Durchsetzungsinitiative, der Masseneinwanderungsinitiative oder gar beim RTVG. Die
Tonalität bezüglich der Initiative war in beinahe allen untersuchten Medien negativ,
einzig die Weltwoche berichtete mehrheitlich positiv darüber. Vergleichsweise gut
schnitt die Initiative auch bei der Aargauer Zeitung, 20 Minuten, der BaZ und der
Sonntagszeitung ab. Überdurchschnittlich viel Resonanz erhielten gemäss dem Fög die
Pro-Akteure jedoch neben der Weltwoche auch in den untersuchten Programmen der
SRG. Während die Kampagne somit im inhaltlichen Teil der Zeitungen
überdurchschnittlich stark vertreten war, zeigte sich in den Inseratespalten kein
auffälliges Bild: Die Komitees schalteten im Vergleich mit Abstimmungen der
vergangenen vier Jahre nur durchschnittlich viele Zeitungsinserate. 

Am häufigsten porträtiert wurde die Position von Vertretern der Zivilgesellschaft, wie
die Studie des Fög zeigte. Diese gehörten gemäss Fög überdies zu den grössten
Kritikern der Initiative. So meldeten sich im Laufe der Kampagne zahlreiche
zivilgesellschaftliche Organisationen zu Wort; Diego Yanez, Vorstandsmitglied des
Komitees «Nein zum Sendeschluss», sprach von einem «Ruck, der durch die
Zivilgesellschaft» ging. Bekämpft wurde die Vorlage von vielen Seiten: Der
Gehörlosenbund zum Beispiel sprach sich gegen die Initiative aus, da man auf
Sendungen mit Untertiteln oder in Gebärdensprache angewiesen sei. Bereits das
heutige Angebot sei ungenügend, eine Annahme der Initiative würde aber die Situation
noch verschlechtern, erklärte Corinne Parrat, die gehörlose Miss-Handicap 2009. Auch
die Sportfans und -organisatoren meldeten sich zu Wort. Sie sorgten sich, dass nach
Annahme der Initiative kaum noch Sportübertragungen im Free TV zu sehen sein
würden. Seit Beginn der Erhebung 2013 waren die zehn meistgeschauten Sendungen im
SRF Sportübertragungen, von den Top 100 beinhaltete fast jede zweite Sendung Sport.
Insbesondere Anhänger von Nischensportarten waren besorgt: Private würden wohl
kaum Berichte zu über 100 verschiedenen Sportarten ausstrahlen, wie es die SRG tue,
war zu vernehmen. Auch Swiss Olympic beteiligte sich an der Diskussion: Die SRG sei
einer «der wichtigsten Sportförderer der Schweiz», sowohl für Elite- als auch für
Breitensport. Ein Ja wäre daher das Ende von mehr als nur der SRG. 
Auch von kultureller Seite wurde Kritik an der Initiative laut. Die Interessengemeinschaft
Volkskultur, der 33 Verbände und 400‘000 Aktivmitglieder angehören, fasste
einstimmig die Nein-Parole. Präsident Albert Vitali (fdp, LU) erklärte, bei Annahme der
Initiative sei zum Beispiel die Übertragung von Schwing- und Jodelfesten in Gefahr, weil
Private die Kosten der Übertragung nicht stemmen könnten. Die Nein-Parole erliessen
auch der Blasmusikerverband sowie der Eidgenössische Jodelverband. «Für die
Freunde der Volkskultur ist die Initiative ein Affront», betonte die Präsidentin des
Jodelverbands Kathrin Niederberger. Für Brauchtumsfeste sei die SRG ein
unverzichtbarer Partner. 
Anders sah es hingegen lange Zeit bei der Schweizer Musikbranche aus. Noch im
November 2017 kritisierte die Sonntagszeitung, dass sich diese nicht zur Vorlage
äusserte, obwohl die SRG die Karrieren der Schweizer Musiker entscheidend gefördert
habe. So würden jährlich CHF 300 Mio. von der SRG zu den Künstlern fliessen, was für
einige mehr als 40 Prozent des Einkommens ausmache. Da Privatradios einen deutlich
niedrigeren Anteil an Schweizer Musik spielten als die SRG-Kanäle, seien die Musiker auf
Letztere angewiesen. Ähnlich sehe es bei der Filmbranche aus, betonten die Medien.
Die SRG habe in den letzten 30 Jahren CHF 300 Mio. in die Filmförderung investiert
und unterstütze zudem jährlich Schweizer Filme mit CHF 30 Mio. bis 40 Mio. Dieser
Aufruf zeigte Ende 2017 Wirkung, als unter dem Motto «Nein zum Blackout – Nein zu No
Billag» Werbespots mit zahlreichen verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspieler
ausgestrahlt wurden. Finanziert wurden diese vom Dachverband der Schweizer Film-
und Audiovisionsbranche Cinésuisse, der darauf hinweisen wollte, dass zahlreiche
Filme wie «Die Schweizermacher» oder «Heidi» ohne die enge Partnerschaft mit der
SRG nicht hätten realisiert werden können. 
Diese Solidaritätsbekundungen lösten jedoch nicht nur Begeisterung aus. Die
Weltwoche sah sich in ihrer Kritik bestätigt: Durch die Initiative würden die
Verflechtungen der SRG sichtbar; diese mache sich die Abhängigkeiten zahlreicher
Akteure für ihre Zwecke zu Nutze. Dabei kritisierte die Weltwoche insbesondere die
Printmedien, welche die SRG über die Jahre abhängig gemacht habe. Zum Beispiel
zahle sie jährlich mehrere Millionen Schweizerfranken an die Somedia, die NZZ-Gruppe
sowie die AZ-Medien und insgesamt flössen jährlich CHF 67.5 Mio. an private Radio-
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und Fernsehstationen. Das erkläre auch, warum von dieser Seite nur leichte Kritik an
der SRG geäussert würde. Diejenigen, die auf diese Weise von der SRG profitierten,
hätten sich nun auch gegen die Initiative ausgesprochen, erklärte die Weltwoche.
Allgemein blieb die Haltung der Zeitungen zur Initiative jedoch unklar. Der
Verlegerverband (VSM) mochte anfangs keine klare Ja- oder Nein-Parole fassen,
empfahl schliesslich aber trotz bestehender Differenzen die Ablehnung der Initiative.
Zwar sei man für die Gebührenfinanzierung, mache aber die Stärke des Engagements
von den Zugeständnissen der SRG abhängig, erklärte Geschäftsführer Andreas Häuptli.
Die SRG solle demnach langfristig ohne Werbung und Sponsoring auskommen und die
Kommerzialisierung des Angebots reduzieren, wurde gefordert. Auch der
Westschweizer Verband Médias Suisses sprach sich gegen die Initiative aus, wollte aber
die Contra-Kampagne nur unterstützen, wenn die SRG auf zielgerichtete Werbung
verzichte und aus der Admeira austrete. 

Unter besonderer Beobachtung standen auch während der Kampagnenphase die SRG
und ihre Mitarbeitenden: Vielfach wurde befürchtet, dass sie aufgrund der für sie
weitreichenden Konsequenzen der Initiative nicht würden neutral bleiben können.
Mitte Oktober definierte die SRG interne Leitlinien, die es ihren Mitarbeitenden
erlaubten, ihre Position über soziale Netzwerke zu vertreten und das Programmangebot
und die Werte der SRG proaktiv zu betonen. Die Mitarbeitenden durften hingegen keine
direkten Abstimmungsempfehlungen abgeben. In ihren Sendungen nahm die SRG
gemäss Fög eine klar kritische Haltung zu der Initiative ein, die negative Tonalität von
SRF und RTS entsprachen jedoch der durchschnittlichen Haltung der Medien, erklärte
das Fög weiter. Überdurchschnittlich grosse Resonanz erhielten jedoch die Statements
der Befürworter bei der SRG. Diese zeigten sich jedoch mit dem Verhalten der SRG und
ihrer Mitarbeitenden im Rahmen des Abstimmungskampfes nicht zufrieden und
kritisierten deren «breit angelegte Informationskampagne», wie es der Bote der
Urschweiz formulierte. Insbesondere Sendungen zur Initiative selbst, vor allem die
Arena respektive ihr Moderator Jonas Projer wurden kritisiert. Olivier Kessler
beschuldigte Projer als SRG-Angestellten und «Zwangsgebühren-Profiteur» zu wenig
unabhängig zu sein, um die Sendung zur No-Billag-Initiative fair zu leiten. Er habe die
Sendung einseitig moderiert und die Initiativbefürworter deutlich häufiger
unterbrochen als die Gegner, ergänzte Kessler auf seinem Blog. Auf diese
Anschuldigungen entgegnete Projer, dass die wichtigsten Themen beider Seiten
angesprochen worden seien und die Redezeit ausgeglichen gewesen sei – man habe
dies absichtlich gemessen. Unterstützung erhielt Projer im Nachhinein von SRG-
Ombudsmann Roger Blum, der die Sendung aufgrund zahlreicher Beschwerden
überprüfte. Demnach habe Projer Kessler deutlich weniger kritische und mehr
unkritische Fragen gestellt als Bundesrätin Leuthard, habe diese aber nie, Kessler sowie
Joachim Eder als Vertreter der Initiativgegner aber gleich häufig unterbrochen.
Insgesamt seien die Befürworter zwar deutlich häufiger unterbrochen worden, eine
«förmliche Diskriminierung» habe der Ombudsmann aber nicht festgestellt. Das hatten
einige Zuschauer freilich anders wahrgenommen, in den sozialen Medien gingen die
Wogen hoch. In einer Twitter-Nachricht wurden Projer und seine Kinder gar mit dem
Tod bedroht, worauf dieser Strafanzeige einreichte. 
Die SRG wurde jedoch nicht nur wegen dem Inhalt ihrer Sendungen, sondern auch
wegen deren Kampagnenfinanzierung kritisiert. Die Initiativbefürworter befürchteten,
die SRG setze Gebührengelder für den Abstimmungskampf ein, was zum Beispiel Stefan
Ammann, Präsident der Jungfreisinnigen, als Beeinflussung wertete. Entsprechende
Anfragen von Sylvia Flückiger-Bäni (A. 17.5446) und Lukas Reimann (A. 17.5455) im
Parlament ergaben, dass die SRG zwar nicht über ein Budget für die
Abstimmungsdebatte verfügte, wohl aber Geld für Medienanfragen aus dem
Budgetposten «Public Affairs» bereitgestellt hatte. Dieser betrug fürs Jahr 2016 CHF
400‘000. Der Bundesrat erklärte diesbezüglich, die Trägerschaft der SRG habe das
Recht und die Pflicht, Diskussionen über den Service public zu führen, jedoch müssten
die Auftritte sachlich und transparent sein. Gemäss den Initiativ-Befürwortern war
hingegen auch das äusserst heikel, da dadurch Arbeitszeit von Personen mit
gebührenfinanzierten Löhnen in Anspruch genommen werde. Ferner brauche die SRG
keine Plakate mehr zu finanzieren, weil sie stattdessen auf bereits bekannte Gesichter
setzen könne. 56
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Presse

Mit 19 zu 4 Stimmen überwies der Ständerat ausserdem ein Postulat seiner
Rechtskommission, das die Prüfung einer Ombudsstelle für Printmedien - analog
derjenigen für Radio und Fernsehen - fordert. Während Bundesrat und der Verband
der Schweizer Presse eine solche Ombudsstelle begrüssten, lehnte sie der
Schweizerische Verband der Journalistinnen und Journalisten SVJ als staatliche
Einmischung ins Pressewesen ab. Dagegen signalisierte er die Bereitschaft zur Öffnung
seines Presserates auch für die Verleger. 57

POSTULAT
DATUM: 15.05.1997
EVA MÜLLER

Mit der Einrichtung von Ombudsstellen erprobten mehrere Zeitungen Möglichkeiten
der Selbstkontrolle. Damit reagierten sie auf die seitens des Parlaments laut gewordene
Forderung, eine Ombudsstelle – analog derjenigen für Radio und Fernsehen – sei für
die Presse einzurichten. Die selbstauferlegte Kontrolle soll einer Verrechtlichung des
Journalismus zuvorkommen sowie dem wachsenden Unbehagen gegenüber den Medien
und dem Vorwurf medialer Tyrannei begegnen. 58

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

An der Konferenz der Chefredaktoren rief der ehemalige Präsident des Presserats,
Roger Blum, zur Einrichtung flächendeckender Ombudsstellen auf. Der Schweizer
Presserat sei als nationales Selbstkontrollorgan finanziell zu sichern und auszubauen,
denn eine Branche, die als mächtiger als der Staat angesehen werde, bedürfe auch der
Kontrolle. Der neue Präsident der Konferenz, Chefredaktor des Schweizer Fernsehens
DRS Filippo Leutenegger, sprach sich gegen eine Verrechtlichung des Presserats aus.
Dieser müsse eine publizistische Instanz sein und nicht zum juristischen Gremium
verkommen. Den Tendenzen zur Überregulierung sei die Selbstkontrolle
entgegenzuhalten. 59

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.11.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Die AZ-Medien Gruppe setzte erstmals einen Ombudsmann für ihre Zeitungen und
Online-Auftritte ein. In das Amt wurde Josef Rennhard, ehemaliger Chefredaktor des
„Beobachters“, gewählt. Der Ombudsmann soll zwischen Nutzerinnen und Nutzern, von
Medienberichten betroffenen Personen und Institutionen sowie den Macherinnen und
Machern der AZ-Medien vermitteln. Dabei hat er für eine Weiterentwicklung der
Diskussionskultur wie auch für Verständnis gegenüber den Regeln und
Gesetzesmässigkeiten des Medienalltags zu sorgen. 60

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Medienpolitische Grundfragen

Verschiedene Sendungen am Fernsehen und Radio haben die Sensibilität der
Bevölkerung in Bezug auf die Rolle der Medien und deren Spielraum in der Demokratie
herausgefordert. So ist die Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) als Repräsentantin
der Kontrolle über die staatlichen Medien ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.
Andererseits forderten Journalistenverbände eine Verstärkung ihrer eigenen Position in
Form des Rechts zur Zeugnisverweigerung, um eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber
staatlichen und privaten Institutionen bewahren zu können. Ein solches
Zeugnisverweigerungsrecht ist im Entwurf des neuen Mediengesetzes des Kantons
Solothurn erstmals verankert. 61

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.08.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Bundesanwaltschaft ermittelte aufgrund einer Anzeige des Bundesamts für Polizei
(BAP) gegen drei Journalisten des „Sonntags-Blicks“ wegen Veröffentlichung geheimer
Unterlagen. Auslöser war ein Artikel über geheime Ermittlungen mehrerer Kantone in
Kooperation mit dem BAP und Interpol gegen einen internationalen Mafiaring gewesen.
Im „Fall Jagmetti“ bestätigte das Bundesgericht einen Entscheid des Zürcher
Obergerichts, wonach ein Redaktor der „Sonntags-Zeitung“ wegen Veröffentlichung
amtlich geheimer Verhandlungen zu einer Busse von 800 Fr. verurteilt worden war. In
seiner Urteilsbegründung hielt das Bundesgericht fest, die Veröffentlichung einer in
vertretbarer Weise für geheim erklärten Information bleibe grundsätzlich strafbar. Eine
im Licht der Meinungsäusserungsfreiheit grosszügigere Gesetzesauslegung lehnte das
Gericht als unzulässig ab. Im weiteren stützte das Bundesgericht einen Entscheid der
Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI), welche im
Zusammenhang mit der 1997 ausgestrahlten Sendung „L’honneur perdu de la Suisse“

ANDERES
DATUM: 20.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER
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den Verantwortlichen der Télévision Suisse Romande (TSR) eine Verletzung der
Programmbestimmungen vorgeworfen hatte. Der Sendebeitrag, in welchem die Rolle
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg thematisiert worden war, habe es gemäss Urteil des
Bundesgerichts an Objektivität und Transparenz mangeln lassen. 62

Die Medien forderten mehr Transparenz in der Meinungsforschung. Meinungsumfragen
gehören seit 1998 zum fixen Programmbestandteil der SRG vor Wahlen und
Abstimmungen. Zuletzt in die Kritik geraten waren die Prognosen des
Forschungsinstituts gfs im Vorfeld der Abstimmung über die Minarettinitiative 2010. Die
SRG hielt nach einer kurzen Sistierung an der Zusammenarbeit mit der gfs fest und
rechtfertigte dies mit der Beurteilung des Sachverhalts durch die Unabhängige
Beschwerdeinstanz. Diese hatte festgestellt, dass die programmrechtlichen Vorgaben
erfüllt und die Regeln des Branchenverbands eingehalten worden waren. (Siehe zu
dieser Thematik auch hier) 63

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.07.2011
DEBORA SCHERRER

Eine 2011 vorgebrachte Beschwerde gegenüber dem Meinungsforschungsinstitut GfS
wurde im April des Berichtjahres von der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio-
und Fernsehen (UBI) abgelehnt. Der Beschwerdeführer hatte der GfS vorgeworfen,
Umfrageergebnisse vor den eidgenössischen Wahlen nicht korrekt vermittelt zu haben.
Obwohl die UBI die Beschwerde ablehnte, kritisierte sie, dass die Wahlbarometer im
Schweizer Fernsehen als repräsentativ dargestellt worden seien. 64
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DATUM: 01.09.2012
MÄDER PETRA
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